
Die Ergebnisse des 21. Plenums des ZK der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und die Arbeit der Organe der Justiz

Von Dr. HILDE BENJAMIN, Minister der Justiz

Während der ganzen Beratungen des 21. Plenums 
wurde kein Wort ausdrücklich über die Arbeit der 
Justiz gesprochen. Wir haben jedoch gelernt, daß in 
jedem der Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, in jeder der Erklärungen der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik in der viel
fältigsten Weise Lehren und Hinweise für jeden Teil 
unseres Staatsapparates enthalten sind. Wir sehen in 
ihnen deshalb nicht nur allgemeinpolitische Hinweise, 
sondern sie stellen die Gründlagen für ganz konkrete 
Maßnahmen dar, die wir auch innerhalb der Justiz 
durchzuführen haben.

Bei allen Fragen, die sich aus der Beachtung der Er
gebnisse des 21. Plenums erheben, ist zu betonen, daß 
diese mit den vorhergehenden Beschlüssen des Zentral
komitees, den Beschlüssen des 15., 16., 17. Plenums bis 
zum IV. Parteitag in engem Zusammenhang stehen. Die 
Entwicklung des letzten Jahres, insbesondere der Pro
zeß der Reifung, den die Durchführung der Volksbe
fragung und der Volkswahlen für unser demokratisches 
Leben bedeutet, hebt zwar viele Probleme, insbesondere 
die Anforderungen, die unsere Bürger mit Recht an 
die Arbeit des Staatsapparates stellen, auf eine höhere 
Stufe. Das unterbricht aber nicht die Durchführung 
und Verwirklichung der in den vorhergehenden Be
schlüssen gestellten Aufgaben, verlangt vielmehr die 
Kontrolle ihrer Durchführung und Maßnahmen zu ihrer 
besseren Verwirklichung. Für die Arbeit der Organe 
der Justiz ist im Besonderen auszugehen von den Be
schlüssen zur Verbesserung der Instrukteurarbeit1) und 
dem Arbeitsprogramm des Ministeriums der Justiz so
wie der Obersten Staatsanwaltschaft zur Durchführung 
der Beschlüsse des IV. Parteitages* 2),

Wenn daher die einzelnen Justizorgane nunmehr die 
Ergebnisse des 21. Plenums durcharbeiten und ihre An
wendung unmittelbar auf ihre eigene Arbeit vorneh
men, so muß das mit einer Kontrolle darüber verbun
den werden, wie diese früher gefaßten Beschlüsse 
durchgeführt sind. Dabei ist das Hauptgewicht sowohl 
im Ministerium als auch bei den Gerichten auf fol
gende Fragen zu legen, die im einzelnen auch in die 
Arbeitspläne aufzunehmen sind:

1. Entwicklung der Arbeit mit den Kadern und Hebung 
des ideologischen Niveaus

a) Mit welchen Fragen die Gerichte jeweils im we
sentlichen befaßt sein werden, läßt sich nur in großen 
Umrissen Voraussagen. Die genaue Kenntnis der Ent
wicklung der Angriffe gegen unseren Staat, die Ana
lyse der Entwicklung des Klassenkampfes innerhalb der 
Deutschen Demokratischen Republik, werden zwar die 
leitenden Organe immer besser dazu befähigen, sich 
entwickelnde Schwerpunkte verbrecherischer Tätig
keit zu erkennen; die Gerichte sind jedoch von der 
Arbeit der Ermittlungsorgane und den Anklagen der 
Staatsanwaltschaft abhängig. Sie können sich daher nur 
im allgemeinen auf bestimmte Aufgaben der Rechtspre
chung vorbereiten. Das verlangt aber um so mehr, daß 
die Richter in der Lage sind, von sich aus alle Fragen, 
die sie zu entscheiden haben, ohne daß sich dies 
voraussehen läßt, in ihrer Bedeutung richtig zu 
erkennen. Es verlangt die ständige weitere He
bung des ideologischen Niveaus der Richter. Wenn 
aber Fragen der Ideologie gestellt werden, so können 
diese nicht isoliert von den Menschen, von den 
Kadern, gesehen werden. Voraussetzung für jede ideolo
gische Arbeit, die nicht im luftleeren Raum hängen soll, 
ist, daß man die Menschen kennt, jeden an seinen rich- 

• tigen Platz stellt, ständig mit ihnen arbeitet, ihre Vor
züge und Schwächen, Art und Qualität ihrer Arbeit und 
Ursachen für die Fehler ihres Verhaltens kennt. Diese 
Arbeit mit den Kadern ist nicht allein Sache der Kader
abteilung des Ministeriums der Justiz oder der Justiz-

J) NJ 1954 S. 289 ff.
2) NJ 1954 S. 321 ff.

Verwaltungsstellen; jeder Leiter, der Bezirksgerichts
direktor, der Kreisgerichtsdirektor trägt Verantwortung 
für seine Kader. Es darf nicht so sein, wie kürzlich beim 
Kreisgericht Oranienburg, wo es von seiten des Direk
tors weder eine Kontrolle der Rechtsprechung seines 
Gerichtes noch Kritik an der Arbeit und dem Verhal
ten des Gerichtes gab. Hier zeigte sich, daß die fehlende 
Kritik (neben nicht genügend sorgfältiger Arbeit der 
Kaderabteilung der Justizverwaltungsstelle und des 
Ministeriums) es verhindert hatte, einen Agenten recht
zeitig zu entlarven.

Die Erziehung unserer Kader muß in jedem einzelnen 
Richter immer stärker die Erkenntnis und das Bewußt
sein vom Wesen unserer Gesetzlichkeit festigen und ihn 
immer stärker zur parteilichen Anwendung unseres 
Rechtes befähigen. Die Kritik, die auf dem 21. Plenum 
an der Arbeit im Wirtschaftsapparat geübt wurde, führt 
zu der Erkenntnis, daß in weitem Umfange die began
genen Fehler auf einer Mißachtung der Gesetzlichkeit 
durch die Wirtschaftsorgane beruhen: Mißachtung des 
Volkswirtschaftsplanes, Mißachtung des Haushaltsge
setzes, Mißachtung des Stellenplanes. Es genügt daher 
nicht, wenn die Richter selbst eine klare und feste Be
ziehung zu unserer demokratischen Gesetzlichkeit 
haben, sondern von der Justiz muß zugleich in alle an
deren Teile des Staatsapparates und der Wirtschaft die 
Atmosphäre der Gesetzlichkeit ausstrahlen. Alle Ent
scheidungen, jedes Auftreten eines Richters in der Öf
fentlichkeit müssen einer solchen allgemeinen Festigung 
unserer Gesetzlichkeit dienen.

b) Wachsamkeit ist nicht nur eine Frage der Technik 
der Kontrolle, sondern vor allem des ideologischen Be
wußtseins. Jener Agent im Kreisgericht Oranienburg 
hätte auch, selbst bei dem Fehlen der Kritik und Kon
trolle durch den Direktor, durch die Wachsamkeit 
nicht nur der Richter, sondern auch der anderen Mit
arbeiter des Kreisgerichts entlarvt 'werden können, 
wenn sie auf sein Verhalten im einzelnen aufmerksam 
gewesen wären. Alle Gerichte müssen sich mit den Aus
führungen des Staatssekretärs für Staatssicherheit, 
Wollweber3). „Die persönliche Wachsamkeit verstär
ken“, beschäftigen.

c) Neben der ständigen Festigung der Kenntnisse des 
Marxismus-Leninismus sind die Kenntnisse der Richter 
auch auf fachlichem Gebiet zu festigen.

Das Befassen mit den Fragen der Strafpolitik, der 
parteilichen Anwendung des Gesetzes, der Strafzumes
sung, ist keine einmalige Kampagne und nicht Gegen
stand eines einmaligen Seminars. In den Schulungsplan 
für die Richter muß das Ministerium regelmäßig, etwa 
alle drei Monafe, ein allgemeines Seminar über die Fra
gen der Strafpolitik einfügen, in dem jeweils die grund
sätzlichen Fragen an Hand von Urteilen des Obersten 
Gerichts sowie guten und schlechten Urteilen anderer 
Gerichte unter dem Gesichtspunkt der Weiterentwick
lung der Rechtsprechung behandelt werden müssen. 
Alle Lehrpläne für die fachliche Schulung müssen noch 
einmal unter dem Gesichtspunkt ihrer konsequenten 
Parteilichkeit überprüft werden; alle Zirkellehrer 
müssen sich selbständig daraufhin kontrollieren, daß sie 
die Zirkel im Geiste konsequenter Parteilichkeit leiten.

Eine große Bedeutung kommt dem Fernstudium der 
Richter und Staatsanwälte zu. Das Ministerium muß 
sich mit verantwortlich dafür fühlen, daß das Fernstu
dium sowohl seinem Inhalt nach wie auch in seiner or
ganisatorischen Durchführung auf hohem Niveau steht, 
damit dem Aufwand des einzelnen Richters an Arbeits
kraft und -zeit auch wirklich der höchstmögliche 
Erfolg entspricht. Die Teilnehmer des Fernstudiums 
sollen deshalb jede Schwierigkeit im Fernstudium, sei 
es, daß sie auf der Organisation der Arbeit im Justiz
apparat beruht, sei es, daß die Arbeitsmethode der
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3) „Neues Deutschland" vom 27. November 1954.


